
Info- und Startveranstaltung

Arbeitskreise Boden.Wasser.Schutz Innviertel
05. Juni und 14. Juni 2023

DI Lisa Doppelbauer, DI Elisabeth Murauer, Fabian Poinstingl

Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ



Programm

 Anmeldekärtchen ausfüllen

 Vorstellung BWSB und Beratungsangebot

 ÖPUL-Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz –
Acker“

 Vorstellung Aufzeichnungsprogramm ÖDüPlan Plus

 Arbeitskreise „Boden.Wasser.Schutz“
 „Wasserbauer“

 Aktuelles und Diskussion



Ziele der 
Boden.Wasser.Schutz.Beratung

 Nachhaltiger Bodenschutz

 Sicherung einer nachhaltigen Trink-

wasserversorgung

 Verringerung 

 der Nitratbelastung im Grundwasser

 der Nährstoffbelastung in 

Oberflächengewässer

 der Pestizidbelastung im Grundwasser 

und in Oberflächengewässern
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Arbeitsschwerpunkte

 Bewerbung & Umsetzung GAP 2023+ (GAB, GLÖZ), ÖPUL

 Beratung und Information

 Planung und Umsetzung der Weiterbildungsveranstaltungen 

GWA

 ÖDüPlan Plus – Neuprogrammierung, Aktualisierung LK-

Düngerrechner 

 Änderungen Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung (NAPV)

 NEC-Richtlinie – Ammoniak

 tw. massive Gegenwehr aus der Praxis 

 Hoher Handlungsbedarf wegen Anlastungsverfahren der 

EUK

Folie 4



Das Team
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WIE ERREICHT MAN UNS?

www.bwsb.at
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http://www.bwsb.at/


Vorbeugender Grundwasser-

schutz – Acker 



Vorbeugender 
Grundwasserschutz – Acker

 Zugangsvoraussetzungen

 mindestens 2 ha Ackerfläche in der Gebietskulisse im ersten Jahr der 
Verpflichtung

 Teilnahme an „Begrünung- Zwischenfruchtanbau“ (OÖ: ohne Var. 3) 
oder „Begrünung- System Immergrün“
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Quelle: BMLRT

Quelle: BWSB



 Förderungsverpflichtungen

 Betriebliche Aufzeichnungen für alle bewirtschafteten Flächen 
gemäß §8, Abs. 1, NAPV für alle an der Maßnahme teilnehmenden 
Betriebe inkl. Düngeplanung

 Jahreswirksame Stickstoffmenge darf Mengenbegrenzung lt. 
Anlage 3, NAPV nicht übersteigen

 Betrieblichen Aufzeichnungen sind bis 28.02. des 
Verpflichtungsjahres als voraussichtliche Düngeplanung 
anzulegen 

 bis spätestens 31.01. des Folgejahres als betriebliche 
Düngebilanzierung abzuschließen.
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Vorbeugender 
Grundwasserschutz – Acker



Voraussichtliche Düngeplanung 
bis 28. Februar

Stickstoffmenge am Betrieb 
Jahreswirksamkeit (Abzug der Stall-, Lager und 

Ausbringverluste):
 Wirtschaftsdünger (eigen/fremd)

 Organische Sekundärrohstoffe

 Handelsdünger

Stickstoffbedarf der Kulturen:

 Berechnet nach der Ertragslage 
(NAPV)

 Vorfruchtwert

Ausgeglichen oder negativ



Düngebilanzierung bis 31. 1. 

Eingesetzte Stickstoffmenge
 Wirtschaftsdünger (eigen/fremd)

 Organische Sekundärrohstoffe

 Handelsdünger

Stickstoffverbrauch der Kulturen
 Berechnet nach der erreichten 

Ertragslage (Nachweis!)

 Vorfruchtwert

Stickstoffsaldo



Vorbeugender 
Grundwasserschutz – Acker

 Schlagbezogene Aufzeichnungen für Ackerflächen im Gebiet gemäß 
§9, Abs. 6 der Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung für alle an der 
Maßnahme teilnehmenden Betriebe.

 Innerhalb von 14 Tagen durchzuführen

 7 Jahre ab Ablauf des Kalenderjahres 
aufzubewahren

 Elektronisch zu führen

 auf Verlangen dem BMLRT zu übermitteln

 Aufzeichnungen können für vergleichbare Schläge zusammengefasst 
werden. 

 <= 0,3 ha je Kultur Flächenausmaß  keine schlagbezogenen 
Aufzeichnungen erforderlich. 

 Die schlagbezogenen Aufzeichnungen sind elektronisch zuführen und 
dem BML im Bedarfsfall zur Verfügung zu stellen.
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Vorbeugender 
Grundwasserschutz – Acker

 Berücksichtigung von Stickstoffüberschüssen aus Vorkulturen

 ein Stickstoffüberschuss von mehr als 10 kg/ha gemäß 
schlagbezogener Bilanzierung aus der vorangegangenen Kultur ist 
für die Folgekultur zu berücksichtigen.

 die Düngung der nachfolgenden Kultur ist um zumindest 60% (für 
OÖ) dieses Stickstoffüberschusses zu reduzieren. 

 Höhere Gewalt (Hagel, Trockenheit, etc.) darf nicht berücksichtigt 
werden.
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Berechnungsmethodik

 Zur Berechnung des N-Saldos sind die Berechnungsmethodik und 
Berechnungswerte lt. NAPV anzuwenden
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Bilanzierung - N-Saldo

Anrechnung von 60 % des Saldos in T-E-P (West-Ö)

Anrechnung von 80 % des Saldos in Trockengebiet (Ost-Ö)



Obergrenzen Acker in kg Njw/ha
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Ergänzende Hinweise

 Bei der Düngung berücksichtigt werden muss zudem

 die Stickstoffnachlieferung aus Vorfrüchten (Ölkürbis, Ackerbohne, 
ungenutzte ZWF >60% Leg., etc.)  siehe nächste Folie!

 N-Menge durch Bewässerungswasser

 Reduktion der zulässigen Düngerhöchstmenge in Gebieten gemäß 
Anlage 5  Traun Enns Platte

 Weizen, Mais, Raps: minus 10%

 Alle anderen Kulturen: minus 15%

 Soja: max. 60 kg N/ha bei Verwendung von nicht beimpften Saatgut, 
bei mangelhaftem Knöllchenbesatz oder bei erstmaligem Anbau (gilt 
auch für GW 2030!)

 Für nicht gelistete Kulturen sind die Werte für die Mengenbegrenzung 
aus einschlägiger Fachliteratur abzuleiten
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Entzugsfaktoren in kg N/t

Folie 17



Berücksichtigung N-Saldo

Problembereiche bei Kulturen wie Körnermais, Raps, Futterweizen mit 
geringem RP-Gehalt und Winterkümmel:

 Düngehöhen, die sich an der NAPV Obergrenze orientieren, führen zu 
einem positiven Saldo (trotz Erreichen der Ertragslage)

 Wege, um übermäßige Saldomitnahme zu vermeiden:

Spannweiten der Ertragslagen beachten

Düngehöhen sollten sich daher auch außerhalb Anlage 5 Gebieten 
(bspw. Traun-Enns-Platte) an den reduzierten Düngehöhen bzw. 
Düngehöhen gem. GW 2020 Programm orientieren.

Fruchtfolge: 

o Sojabohne weist in der Saldierung einen Bedarf von 60 kg Njw
bzw. 50 kg Njw in Anlage 5 Gebieten auf

o Zuckerrübe als Nachfrucht zu „Problemkulturen“ – Hier passen die 
Entzüge zu den Düngegrenzen gem. NAPV.
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Beispielberechnung Körnermais

 Ertragslagenbereich hoch 1:

 10,5 t/ha – 12t/ha (Trockenertrag)

  max.180 kg N/ha

 Entzugsfaktor in Ertragslage hoch 1:

 12,5 kg N/t

 Erntemenge im Mittel: 11,25 Tonnen

 Resultierender Entzug: 140,6 kg N (11,25 t/ha x 12,5 kg N/t)

 Resultierender Saldo: 39,4 kg (wenn Düngerhöchstmenge ausgereizt)

= Anzurechnender Saldo: 23,6 kg N auf Folgekultur
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Körnermais
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niedrig
von
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17t
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Beispielberechnung Weizen <14%
Vergleich Spannweiten

 Ertragslagenbereich hoch 2:

 7,5 t/ha – 9 t/ha (Trockenertrag)

  max.180 kg N/ha

 Entzugsfaktor bei 15% Feuchte + 13% Protein: 

 19,4 kg N/t

1. Erntemenge: 7,5 Tonnen

 Resultierender Entzug: 145,5 kg N (7,5 t/ha x 19,4 kg N/t)

 Resultierender Saldo: 34,5 kg (wenn Düngerhöchstmenge ausgereizt)

= Anzurechnender Saldo: 20,7 kg N auf Folgekultur

2. Erntemenge: 9 Tonnen

 Resultierender Entzug: 174,6 kg N (9 t/ha x 19,4 kg N/t)

 Resultierender Saldo: 5,4 kg (wenn Düngerhöchstmenge ausgereizt)

= keine Saldoanrechnung da <10 kg N/ha!
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Kulturen mit geringerem Bedarf 
als Saldo

 Auch bei einem N-Überschuss der Vorkultur (positives N-Saldo > 10kg) 
ist es zulässig Kulturen mit einem Düngebedarf unter diesem N-
Überschuss anzulegen. da keine aktive Düngung!

 Eventuelle N-Überschüsse nach Berücksichtigung der 
Reduktionsfaktoren (0,6 bzw. 0,8) sind auf die Folgekultur 
weiterzuschreiben. 

Beispiel: N-Saldo 60 kg/ha  Anbau Sonnenblume < 2 t Ertrag (max. 50 
kg N)

 Bei mehrjährigen Kulturen ist eine jährliche Anwendung des jeweiligen 
Reduktionsfaktors möglich. Im Fall von z.B. mehrjährigen Grünbrachen 
ist jährlich zu saldieren und der Saldo kann einmal jährlich gemäß den 
anwendbaren Reduktionsfaktoren vermindert werden. 

Beispiel: N-Saldo 40 kg/ha  danach 3 Jahre Grünbrache 

nach 1. Jahr: 40 x 0,6 = 24 kg

nach 2. Jahr: 24 x 0,6 =14,4 kg…usw.

Folie 22



Saldoberechnung Körner und 
Futterleguminosen

 Für Körnerleguminosen ist abweichend zu der Berechnung der NAPV in 
der N-Saldoberechnung nicht der ertragsabhängige Entzugsfaktor (kg 
N/t), sondern der N-Bedarf der Kulturen anzusetzen, 

Beispiel Soja: 

 nicht 3 t x 55 kg N/t, 

 sondern der Entzug von 0 bzw. 60 (TEP 50) kg N/ha 

 Damit wird auch die N-Fixierungsleistung von Leguminosen 
entsprechend berücksichtigt. Selbiges gilt für Ackerbohne und 
Körnererbse als auch für Futterleguminosen (z. B. Klee/Luzerne). 

 Ungeachtet dessen sind eventuelle Vorfruchtwirkungen der 
Leguminosen für die Folgekulturen zu berücksichtigen. 
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Zwischenfrüchte

1. genutzter ZWF:

 Genutzte ZWF = Futterzwischenfrucht

 ZWF muss vom Feld abtransportiert werden 

 Bei Saldierung wie eine Hauptfrucht zu sehen (Gegenüberstellung 
Düngung und Entzug + Anwendung Reduktionsfaktor)

 Der Entzug durch die genutzte Zwischenfrucht wird auf Basis 
der Ertragslage (keine Ertragserhebung erforderlich) berechnet. 

 Beantragung im MFA als ZWEITFRUCHT und auch in den 
Aufzeichnungen im alten Wirtschaftsjahr so aufzeichnen!

 Nutzung im bestehenden WJ (Herbst)  als Zweitfrucht im „alten“ MFA

 Nutzung erst im folgenden FJ  Hauptfrucht im nächsten MFA
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Zwischenfrüchte

2. ungenutzte ZWF:

 Max. N-Düngung = max. Düngung der Folgekultur 

Hinweis Herbstdüngung: max. 60 kg NaL + Berücksichtigung eines 
möglichen N-Saldos aus der Vorfrucht

 Z. B. wenn aus der Vorkultur ein Saldo von 30 kg (bereits reduziert 
Faktor 0,6) zu übertragen ist und nachfolgend Soja („Düngebedarf“: 60 
kg) angelegt wird, so darf die dazwischenliegende, ungenutzte 
Zwischenfrucht mit maximal 42 kg N/ha (60-30x0,6) gedüngt werden!

 Achtung max. Düngehöhen gem. NAPV beachten (mit/ohne 
Leguminosen)!

 Ausgebrachte N-Mengen zur ZWF sind im vollem Umfang der folgenden 
Hauptfrucht anzurechnen! (keine Anwendung des Reduktionsfaktors beim 
gedüngten N!)

 Anwendung des Reduktionsfaktors zur ungenutzten Zwischenfrucht 
nur wenn gemäß ÖPUL angelegt (Zwischenfruchtbau oder System 
Immergrün)
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Berechnungsbeispiel mit ZWF und 
Düngung im Herbst (TEP)

Vorfrucht: Wintergerste – 6.945 kg /ha 

Stickstoffdüngung: 144 kg N/ha (Ertragslage hoch 2 TEP =7,5-9 Tonnen)

Berechnung N Entzug: 18 kg N x 6,945 t= 125,01 kg N 

Bilanzüberschuss: 18,99 kg N

Anrechnung auf die nächste Kultur: 11,39 kg N (60% von 18,99)

Nachfrucht Mais mit ZWF laut ÖPUL ZWF oder System Immergrün daher weitere 

Anwendung des Reduktionsfaktors erlaubt: 11,39 kg N x 0,6 = 6,8 kg

Herbstdüngung zur ZWF mit Leguminosen: max. 30 kg N;  es dürfen 30 kg N/ha 

gedüngt werden!

Nächste Hauptfrucht Körnermais (hoch1)= 160 kg – 30 kg – 6,8 = 123,2 kg N/ha
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Beispiele: wann „erlischt“ Saldo 
und wann nicht?

Beispiele:

 Nach Gerste N-Saldo (aus Gegenüberstellung Düngung und Entzug) von 

25 kg N. N-Saldo x Reduktionsfaktor (0,6) = 15 kg N

 Danach folgt eine Zwischenfrucht gemäß ÖPUL: weitere Anwendung des 

Reduktionsfaktors: 15 x 0,6 = 9 kg N Saldo. Im Frühjahr folgt Mais  9 kg N-

Saldo muss angerechnet werden!

 Nach Gerste N-Saldo (aus Gegenüberstellung Düngung und Entzug) von 15 kg N. 

N-Saldo x Reduktionsfaktor (0,6) = 9 kg N

 Danach folgt eine Zwischenfrucht gemäß ÖPUL: weitere Anwendung des 

Reduktionsfaktors: 9 x 0,6 = 5,4 kg N Saldo. Im Frühjahr folgt Mais  N-Saldo 

erlischt, da dieser bereits vor der ZWF bei < 10 kg N/ha lag

 Nach Gerste N-Saldo (aus Gegenüberstellung Düngung und Entzug) von 15 kg N. 

N-Saldo x Reduktionsfaktor (0,6) = 9 kg N

 Danach wird Weizen angebaut. 9 kg N-Saldo muss angerechnet werden!
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Vorbeugender 
Grundwasserschutz – Acker

 Bildungs- und Beratungszuschlag

 mind. 10 Stunden Weiterbildung bis spätestens 31.12.2026

 Gewässerschutzkonzept bis spätestens 31.12.2026

 Bodenproben

 innerhalb der Gebietskulisse sind Bodenproben zu ziehen

 pro angefangene 5 ha Ackerfläche ist ab dem 1. 1. 2022 bis 

spätestens 31.12.2026 mindestens eine Bodenprobe zu ziehen

 Wirkstoff-Verbot

 S-Metolachlor, Dimethachlor, Terbuthylazin, Metazachlor und 
Bentazon (im Falle einer Wiederzulassung) auf Soja, Sorghum, 
Mais (inkl. Saat- und Zuckermais), Zuckerrübe, Raps

 Zuschlag

 PSM-Verzicht bei Mais, Sorghum und Raps
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Vorbeugender Grundwasserschutz- Acker
Optional: „Bewirtschaftung 
auswaschungsgefährdete Ackerflächen“ 

 Ackerflächen in der Gebietskulisse (Ø Ackerzahl <= 40)

mit Prämie (max. 20% der Ackerfläche des Betriebes)

 Förderungsverpflichtungen

 Einsaat winterharte Begrünungsmischung ohne Leguminosen bis 
spätestens 15.05. des Kalenderjahres oder

 Belassen eines bestehenden Begrünungsbestandes. 

 Umbruch frühestens am 15.09. des 2. Jahres.

 Verboten:

 Dünge- und Pflanzenschutzmittel

 Umbruch im gesamten Verpflichtungszeitraum

 Beweidung und Drusch

 Mahd/Häckseln mind. 1 mal jedes zweite Jahr

 Befahren ist zulässig

 nicht förderfähig: seit MFA 2020 umgebrochene Grünlandflächen
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Vorbeugender Grundwasserschutz- Acker
Optional: stark stickstoffreduzierte Fütterung von 
Schweinen (1)

 Stark stickstoffreduzierte Fütterung bei allen am Betrieb gehaltenen 
Schweine mit folgenden Rohproteingrenzen/kg der Ration in der 
Trockenmasse (je 88 % TM) bei:

 Jung- und Mastschweine ab 32 kg bis Mastende

 Jungsauen nicht gedeckt ab 50 kg

 im Durchschnitt max. 157 g oder

 32 bis 60 kg max. 170 g

 60 bis 90 kg max. 155 g

 ab 90kg max. 150 g

 Zuchtsauen inkl. Ferkel zwischen 8 und 32 kg, 

 Jungsauen gedeckt und Eber ab 50 kg

 Zuchtsauen tragend max. 125 g

 Zuchtsauen säugend max. 155 g

 Ferkel zwischen 8 und 32 kg im Durchschnitt max. 166 g

 Eber max. 170 g
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Vorbeugender Grundwasserschutz- Acker
Optional: stark stickstoffreduzierte Fütterung von 
Schweinen (2)

 Für Berechnung der Rohproteingehalte der Rationen:

 Ergebnisse von Futtermitteluntersuchung(en), 

 nicht untersuchte Futtermittel: Standardwerte aus Fachliteratur

 Fertigfuttermischungen: Proteingehalte gemäß Angaben des 
Futtermittelherstellers

 schlüssiger Nachweis über Rezepturen, wo der Rohproteingehalt/kg FM 
(88 % TM) ausgewiesen ist 

 z.B. Ausdruck Fütterungscomputer, Berechnung Futtermittelfirma, 
Offizialberatung

 Im Falle einer Phasenfütterung und bei Vor-Ort-Kontrolle:

 plausibel gemacht werden, dass diese technisch möglich ist und 
durchgeführt wird

 z.B. Beschriftung von Silos, entsprechende Fütterungstechnik.

Folie 31



Vorbeugender 
Grundwasserschutz- Acker
Landes-Top-up Oberösterreich (1)

 Verbotszeitraum: stickstoffhaltige Dünger, Klärschlamm und 
Klärschlammkompost auf Ackerflächen

 von 15.10. bis zum 15.02. , 

 bei Mais bis zum 21.03. des Folgejahres.

 Ausnahmen: Mist, Kompost, Ausbringung auf Ackerfutterflächen

 Stickstoffgaben, die nach Abzug der Stall- und Lagerverluste mehr als 
80 kg Nitrat-N, Ammonium-N oder Carbamid-N je Hektar und Jahr 
enthalten, sind zu teilen

 Berechnung des Ammonium-N aus Wirtschaftsdüngern und 
sonstigen organischen Düngern gemäß Anlage 2 der Nitrat-
Aktionsprogramm-Verordnung.

 Ausgenommen von der Gabenteilung: stickstoffhaltige Düngemittel 
mit physikalisch oder chemisch verzögerter Stickstofffreisetzung

Folie 32



Vorbeugender 
Grundwasserschutz- Acker
Landes-Top-up Oberösterreich (2)

 Verzicht Variante 3: „Begrünung – Zwischenfruchtanbau“

 chemische Pflanzenschutzmaßnahmen (PSMCS – Codierung):

 im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes muss

 im Vorfeld ein Kontrollgang durchgeführt oder

 Warndienstmeldung (www.warndienst.at) berücksichtigen

 Schlagbezogene Dokumentation

 ÖDüPlan Plus oder

 Pflanzenschutz – Tagebuch
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Vorbeugender 
Grundwasserschutz - Acker
Prämien

Prämien für € / ha

Ackerflächen 

im Gebiet 

(Anhang H)

Basisprämie 50

Landes-Top-up Oberösterreich (in OÖ verpflichtend) 30

Zuschlag für die ersten 10 ha für Bildungs- und 

Beratungsauflagen (Gewässerschutzkonzept, 10 h WB)

30

Zuschlag für Pflanzenschutzmittelverzicht Mais (ausg.

Saatmaisvermehrung) und Sorghum

20

Zuschlag für Pflanzenschutzmittelverzicht 

Raps/Saatmaisvermehrung

60

Auswaschungsgefährdete Ackerflächen (bis maximal 

20 % der Ackerfläche des Betriebes)

500

Zuschlag stark stickstoffreduzierte Fütterung bei 

Schweinen (nur für Betriebe mit > 1 GVE Schweine je ha 

Ackerfläche)

50
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Vorbeugender 
Grundwasserschutz- Acker
Prämien – ergänzende Hinweise

 die GWA-Basisprämie wird bei Teilnahme an der Maßnahme 
„Biologische Wirtschaftsweise“ und „Einschränkung ertragssteigernder 
Betriebsmittel“ nur zu 50 % gewährt

 Zuschläge für Pflanzenschutzmittelverzicht

 Nicht mit Maßnahme „Biologische Wirtschaftsweise“ kombinierbar

 begrünte Ackerflächen 

 im Rahmen von GLÖZ 4 bzw.

 stillgelegte Ackerflächen im Rahmen von GLÖZ 8 

nicht als auswaschungsgefährdete Ackerflächen förderbar
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Gewässerschutzkonzept

 vom Betriebsführer oder Person die maßgeblich an der Bewirtschaftung 
eingebunden ist zu erstellen

 spätestens bis 31. Dezember 2026

 Teil der verpflichtenden Weiterbildung

 Dient zur Vorlage bei der AMA

 Betriebsspezifische, nachhaltige Maßnahmen zum Grund- und 
Oberflächengewässerschutz
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Gewässerschutzkonzept

 Ziel:

 Bewusstseinsbildung für den Grund- und 
Oberflächengewässerschutz am eigenen Betrieb

 Erfassen, erarbeiten von aktuellen und zukünftig geplanten 
Maßnahmen am Betrieb zur:

 Reduktion des Nährstoffeintrags in Grund- und 
Oberflächengewässer

 Verminderung von Bodenerosion
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Gewässerschutzkonzept

 Folgendes soll erarbeitet werden:

 Betriebsspezifische Daten und Schutzmaßnahmen

 Fruchtfolge

 Erosionsgefährdete Ackerflächen

 Angrenzende Flächen zu Oberflächengewässern

 Bereits gesetzte Maßnahmen zum Gewässerschutz

 Maßnahmen für den Gewässerschutz

 Erosion

 Integrierter Pflanzenschutz/PS-Anwendung

 Düngeplanung/Dokumentation/Ausbringung

 Interpretation von Bodenprobenuntersuchungen 

 Zukünftig geplante Maßnahmen im Sinne des Gewässerschutz am 
Betrieb
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Nährstoffauswaschung und 
Wasserverhältnisse

3. Auf welchen Schlägen ist mit der höchsten Nährstoffauswaschung zu 

rechnen (z.B. seichtgründige, schottrige Böden)? 

In welcher Form wird das bei der Bewirtschaftung berücksichtigt? 



Nährstoffauswaschung und 
Wasserverhältnisse

4. Folgende Bodeneigenschaften im Hinblick auf Wasserverhältnisse 

sind auf den Feldstücken anzutreffen (lt. eBOD2 (bodenkarte.at)): 



Ausgangsmaterial, Gründigkeit, 
Wasserverhältnisse

Bachfeld 

rechts

Bachfeld 

links

Bachfeld 

links

Bachfeld 

rechts

eBOD2 (bodenkarte.at)

Bachfeld 

rechts

Bachfeld 

links

https://bodenkarte.at/#/center/13.3458,47.7132


Anhaken der am 
Betrieb 
umgesetzten 
Maßnahmen



Maßnahmen zur Verminderung 
von Erosion

Beispiele

• Mulchsaat, Direktsaat

• Reduzierte Bodenbearbeitung

• Strip-Till

• Querstreifen

• Vermeidung von Fahrspuren in Falllinie

• Zwischenfrüchte, Untersaaten

• Vermeidung von Hackfrüchten

• Agrofrostanlagen

• Hecken



ÖDüPlan Plus & LK-Düngerrechner

Fabian Poinstingl, BWSB



Aufzeichnungen-
Rahmenbedingungen

Aufzeichnungen laut §8 und §9 Nitrat-Aktionsprogramm-VO (NAPV)
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§8 - Betriebsbezogene 

Aufzeichnungsverpflichtungen
(ab 15 Hektar LN; <90% DGL+AF)

• Größe der LN auf der gedüngt wird

• N-Anfall aus Wirtschaftsdünger

• Inkl. Zu- und Abgänge

• N-Menge die auf der gesamten LN 

ausgebracht wurde

• Mineraldünger

• Wirtschaftsdünger

• Organische Dünger

• Stickstoffbedarf der Kulturen nach 

Ertragslage

• Dokumentation der Erntemenge

§9 – Verstärkte Aktionen (Anlage 5)
(ab 5 Hektar LN)

Schlagbezogene Aufzeichnung:

• Bezeichnung, Größe und Kultur

• Art und Menge der ausgebrachten 

Düngemittel sowie die jw. N-Menge + 

Datum

• Anbau und Ernte sowie Ertragslage

• Schlagbezogene Erntemenge 

• Wiegebelege

• (Silo-)Kubaturen

• Stickstoffsaldo

N aus Vorfrucht + N aus Dünger

- N Entzug der Kulturen

Aufzeichnungen für vergleichbare Schläge 

können zusammengefasst werden. 



Aufzeichnungen-
Rahmenbedingungen

Aufzeichnungen der Pflanzenschutzmittelanwendungen

 Was, Wann, Wo, Wieviel – gemäß Pflanzenschutzmittelgesetz

 Dokumentation integrierter Pflanzenschutz (Kontrollgang, 
Warndienst) – ÖPUL Vorbeugender Grundwasserschutz – Acker  
(nur in OÖ)

Einarbeitung von Gülle, Jauche, Gärrest, Harnstoff, nicht entwässerter 
Klärschlamm sowie Geflügelmist einschließlich Hühnertrockenkot

 Aufgrund von Ammoniakreduktionsverordnung (NEC) 

mit Datum und ZEIT

Vorbeugender Grundwasserschutz Acker (GW 2030): Aufzeichnungen  
gemäß §9 NAPV für gesamte Ackerfläche im GW Gebiet.
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LK-Düngerrechner
www.ooe.lko.at

 Kostenloses, frei verfügbares Excel Tool (www.ooe.lko.at)

 Zur Dokumentation von betriebsbezogenen Aufzeichnungsverpflicht-
ungen. 

 Doku bodennahe Gülleausbringung und System Immergrün

 Doku Pflanzenschutz, Ertragsermittlung, etc.

 Nicht für GW oder Anlage 5-Betriebe (keine schlagbezogenen Aufzeichnungen)

 Wird laufend durch Simon Kriegner-Schramml (BWSB) aktualisiert. 
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ÖDüPlan Plus - Warum neu?

 Rechtliche Vorgaben erfordern mehr Aufzeichnungen, mehr Parameter

 Performance

 In Zukunft verbesserter Flächenimport

 Mobilgerät tauglich
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ÖDüPlan Plus - Einstieg

www.ödüplan.at wie gehabt, bzw.

www.oedueplanplus.at
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http://www.ödüplan.at/
http://www.oedueplanplus.at/


ÖDüPlan Plus - Registrierung

14 Tage kostenlos testen

Einmalig 220€ bis Ende 

der GAP-Periode
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ÖDüPlan Plus - Startseite und 
Assistent

Link zu Updateinfos, ÖDüPlan Kurse und Anleitungen

Assistent: Schritt für Schritt – Anleitung zur Anlage
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Beispiele einer Eingabe

Felder -> Feld erstellen
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Beispiel Handy
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Warum ÖDüPlan Plus?

 Entsprechende Berichte müssen bei etwaigen Kontrollen vorgelegt 
werden.

 Berichte für eine Vorortkontrolle

 schlag- bzw. betriebsbezogene Düngeplanung

 Pflanzenschutzmitteldokumentation

 Gesamtbetriebliche Phosphordokumentation

 Bodennahe Gülleausbringung (in Arbeit, demnächst)

 BZA (ab ca. Herbst 2023)

 etc.

 umfassende Beratung durch BWSB, LK OÖ

 Sicherheit im Falle einer Kontrolle – Plausiprüfungen!

 dzt. mehr als 2.500 Anwender
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FRAGEN?
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Beratungsmodell 
Boden.Wasser.Schutz.Beratung

Vorstellung Boden.Wasser.Schutz.Beratung

Vorstellung Arbeitskreis „Boden.Wasser.Schutz“

Vorstellung System „Wasserbauer“



Boden.Wasser.Schutz.Beratung

 Zusammenführung der beiden Organisationen 

Bodenschutzberatung und Oö. Wasserschutz-

beratung seit 01. April 2013

 Referat in der Abteilung Pflanzenproduktion LK OÖ

 im Auftrag des Landes OÖ



Arbeitsschwerpunkte 1/2

Mitwirkung an der Umsetzung des Österreich-

ischen Programms für eine umweltverträgliche 

Landwirtschaft (ÖPUL)

Umsetzung der Oö. Pestizidstrategie

Reduktion des Phosphat- und Feinsediment-

eintrages (Erosionsproblematik)

 Beratungen in Einzugsgebieten belasteter 

Wasserspender

 Versuchswesen
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Arbeitsschwerpunkte 2/2

 Beratung zu den Themenbereichen

Humus, Bodenverdichtung und Rekultivierung

Gewässerverträglicher Pflanzenschutz und 

Sachkundigkeit

 Zwischenfruchtanbau und Einsaaten

Düngeberatung und betriebliche Aufzeichnungen 

(ÖDüPlan, LK-Düngerechner)
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Beratung 1/2

 Modell „Arbeitskreise Boden.Wasser.Schutz“:

dzt. 56 Arbeitskreise, 41 Wasserbauern,                  

2.363 Arbeitskreismitglieder 

 Persönliche Beratung 

 Bezirksbauernkammer/LK

 Am Hof

 Telefon, E-Mail
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Beratung 2/2

 Bewährtes 

dreistufiges                 

Beratungssystem:

 Berater/in

 Wasserbauer 

 Arbeitskreisteil-

nehmer/in

Berater/in

Arbeitskreisteilnehmer/in

Wasserbauer
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WIE?

ARBEITSKREISARBEIT
PERSÖNLICHE 

BERATUNG
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Arbeitskreise 
„Boden.Wasser.Schutz“ 1/3

 Intensiver Erfahrungsaustausch und Netzwerk unter 

BerufskollegInnen

 Weiterbildung (im Rahmen GW 2030)

 Treffen und Veranstaltungen zu unterschiedlichsten 

Themenbereichen 

 Themen selbst bestimmen – Fachreferenten möglich

 Theorie und Praxis bei Feldbegehungen und Feldtagen

 Exkursionen möglich

 Zugang zu aktueller Forschung und Versuchswesen



Arbeitskreise 
„Boden.Wasser.Schutz“ 2/3

 Flexible und gezielte Informationen je nach Bedarf 

 Gesetzliche Anforderungen, Förderprogramme (ÖPUL)

 Aufzeichnungen

 Zwischenfruchtanbau

 Boden- und gewässerschonende Kulturführung 

(Düngung, Pflanzenschutz, …)

 …



Arbeitskreise 
„Boden.Wasser.Schutz“ 3/3

 unverbindlich

 kostenlos

 umfangreiche Informationsplattform (Newsletter,…)

 AK-Mitglieder bestimmen Themen!



Arbeitskreise 
„Boden.Wasser.Schutz“ 

Veranstaltungsplanungen für Herbst 2023

 Weiterbildungsveranstaltungen für GW 2030

 Modul 1

 Modul 2

 Modul 3 (ÖDüPlan Plus)

 Anrechnung von Weiterbildungsstunden auch im 

Rahmen des AK BWSB möglich

 Bodenprobenaktion

 Gewässerschutzkonzept

 Feldbegehungen Zwischenfrucht

 Schwerpunkt Aufzeichnungen: Düngung, Pflanzenschutz 

(gesetzliche Vorgaben NAPV, ÖPUL-Dokumentation,…)



Weiterbildungskurse
vorläufige Termine/LFI

Modul 1

BBK Ried/Schärding 

 21. 11. 2023 13.30 Uhr

BBK Braunau 

 23. 11. 2023 13.30 Uhr

BBK Braunau 

 25. 1. 2024 13.30 Uhr

BBK Ried/Schärding 

 29. 1. 2024 13.30 Uhr

Modul 2

BBK Ried/Schärding

 28. 11. 2023 13.30 Uhr 

BBK Braunau 

 30. 11. 2023 13.30 Uhr 

BBK Braunau 

 1. 2. 2024 13.30 Uhr

BBK Ried/Schärding

 5. 2. 2024 13.30 Uhr 



Weiterbildungskurse
vorläufige Termine/LFI

Modul 3 ÖDüPlan Plus

BBK Ried/Schärding 

 5. 12. 2023 9.00 Uhr und 

 13.30 Uhr 

BBK Braunau 

 7. 12. 2023 9.00 Uhr und

 13.30 Uhr

BBK Ried/Schärding 

 6. 2. 2024 9.00 Uhr und 

 13.30 Uhr

BBK Braunau 

 8. 2. 2024 9.00 Uhr und 

 13.30 Uhr



Arbeitskreise Boden.Wasse.Schutz
„Wasserbauer“ 1/2

 Interessiert am Boden- und Gewässerschutz

 Arbeitskreisleiter

 Bindeglied zwischen offizieller Beratungsstelle (BWSB) und 

der Bäuerin/dem Bauern – Erstkontakt 

 Stark eingebunden in die Arbeitskreisthemenplanung und –

entwicklung

 wertvoller Ansprechpartner bei Programmerstellung

 Freie (Zeit-)Einteilung 

 Abgeltung



Arbeitskreise Boden.Wasse.Schutz
„Wasserbauer“ 1/2

Verpflichtungen

 Erster Ansprechpartner für AK-TeilnehmerInnen

 Einladung und Betreuung von mind. 4 Treffen pro 

Wirtschaftsjahr (Arbeitstreffen und Feldbegehungen)

 Teilnahme am Arbeitskreis „Wasserbauern“

 Ausgewählte Veranstaltungen

 Exkursionen

 Klausur




